
Wirtschaftsleben
Artikel 19

Die Ordnung des Wirtschaftslebens muß den Grundsätzen sozialer Ge
rechtigkeit entsprechen ; sie muß allen ein menschenwürdiges Dasein sichern.

Die Wirtschaft hat dem Wohle des ganzen Volkes und der Deckung seines 
Bedarfes zu dienen ; sie hat jedermann einen seiner Leistung entsprechenden 
Anteil an dem Ergebnis der Produktion zu sichern.

Im Rahmen dieser Aufgaben und Ziele ist die wirtschaftliche Freiheit 
des Einzelnen gewährleistet.

Artikel 20
Bauern,
Handel- und Gewerbetreibende, 
genossenschaftliche Selbsthilfe

Bauern, Handel- und Gewerbetreibende sind in der Entfaltung ihrer 
privaten Initiative zu unterstützen. Die genossenschaftliche Selbsthilfe ist 
auszubauen.

Artikel 21
Wirtschaftsplan

Zur Sicherung der Lebensgrundlagen und zur Steigerung des Wohl
standes seiner Bürger stellt der Staat durch die gesetzgebenden, Organe, 
unter unmittelbarer Mitwirkung seiner Bürger, den öffentlichen Wirtschafts
plan auf. Die Überwachung seiner Durchführung ist Aufgabe der Volks

vertretungen.

Artikel 22
Eigentum,
Erbrecht,
geistige Arbeit, Recht^der Urheber, der Erfinder und der Künstler

Das Eigentum wird von der Verfassung gewährleistet. Sein Inhalt und 
seine Schranken ergeben sich aus den Gesetzen und den sozialen Pflichten 
gegenüber der Gemeinschaft.

Das Erbrecht wird nach Maßgabe des bürgerlichen Rechts gewährleistet. 
Der Anteil des Staates am Erbe wird durch Gesetze bestimmt.

я
Die geistige Arbeit, das Recht der Urheber, der Erfinder und der Künst

ler genießen den Schutz, die Förderung und die Fürsorge der Republik.
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